
 

 Bitte wenden! 

BEITRITTS-ERKLÄRUNG 
 

1. Mitgliederbeiträge für Fachmitglieder (incl. online Bulletin) 

 Einzelmitglied CHF  120.00  
 Institutionen  CHF  310.00  

2. Mitgliederbeiträge für Fördermitglieder  

 Einzelmitglied: CHF  30.00  
 Institutionen  CHF  200.00 
 

Auszug aus den Statuten der «aphasie suisse» 

Art. 2: Zweck 

1  Die «aphasie suisse» bezweckt, das Verständnis für die Probleme der Patienten mit zentral 
bedingten Sprach- und / oder Sprechstörungen zu wecken und zu fördern. 

2  Sie sucht diesen Zweck namentlich zu erreichen durch: 
 -  die Organisation und Durchführung von Fortbildungsveranstaltungen in Diagnostik, 

Behandlung und Beratung von Patienten mit zentral bedingten Sprach- und/oder 
Sprechstörungen  auf wissenschaftlicher und interdisziplinärer Basis, 

 -   Förderung von Bemühungen, die einer Education permanente der in Diagnostik, Therapie, 
Beratung und Forschung von zentral bedingten Sprach- und/oder Sprechstörungen tätigen 
Fachkräfte dienlich sind, 

 -   Pflege der Kontakte und des Meinungsaustausches zwischen den in der Diagnostik, 
Therapie, Beratung und Forschung von zentral bedingten Sprach -und/oder 
Sprechstörungen tätigen Fachkräften, 

 -  Vertretung der Belange zentral sprach- und/oder sprechgestörter Patienten bezüglich ihrer 
sprachlichen, beruflichen und sozialen Rehabilitation gegenüber bestehender 
Organisationen und Institutionen, sowie der Öffentlichkeit (Öffentlichkeitsarbeit), 

 -   Mitwirkung bei der Gründung und Förderung eines selbständigen Vereins der sprach- 
und/oder sprechgestörten Patienten und ihrer Angehörigen. 

 
 
 
 
....................................................................... ..............................................................  

Familienname/Vorname ....................................................................................................  

Beruf: .......................................................................................................  

Adresse .......................................................................................................  

 .......................................................................................................  

Institution: .......................................................................................................  

 .......................................................................................................  

PLZ/ Ort .......................................................................................................  

Tel./Fax .......................................................................................................  

E-Mail .......................................................................................................  

Datum/Unterschrift .......................................................................................................



 

«aphasie suisse», Habsburgerstrasse 20, 6003 Luzern, T 041 240 05 83, F 041 240 07 54 
info@aphasie.org, www.aphasie.org 

 

Art.3: Mitgliedschaft 

1 Die «aphasie suisse» besteht aus Fachmitgliedern und Fördermitgliedern. 
2  Bei den Fachmitgliedern handelt es sich um Fachleute (Einzelmitglieder) oder Institutionen 

(Kollektivmitglieder), welche auf dem Gebiet der Diagnostik, Behandlung und/oder Forschung 
der Aphasiologie tätig sind. Die Institutionen bestimmen ihre(n) Vertreter/in bzw. seine(n) 
Stellvertreter/in namentlich. 

3  Fördermitglieder sind Einzelpersonen, Behörden, juristische Personen und Institutionen mit 
oder ohne spezielle Fachkenntnisse, die an den Zielen der «aphasie suisse» interessiert sind. 
Sie können sich durch Einzahlung eines Fördermitglied-Beitrages dem Verein anschliessen 
und so die Ziele der «aphasie suisse» unterstützen. 

4  Fachmitglieder verfügen an der Mitgliederversammlung über je eine Stimme. För-
dermitglieder haben kein Stimmrecht. 

Art. 4: Aufnahme, Austritt, Ausschluss 

1  Über die Aufnahme von Einzelmitgliedern und Fördermitgliedern entscheidet der Vorstand der 
«aphasie suisse». Mitglieder, die der Vorstand während eines Geschäftsjahres aufgenommen 
hat, müssen bei der Einladung zur Mitgliederversammlung namentlich erwähnt werden. 
Bewerber um Fachmitgliedschaft müssen zwei aktive Einzelmitglieder des Vereins als 
Referenz angeben. 

2  Der Austritt ist jederzeit auf Ende des Geschäftsjahres unter Beachtung einer dreimonatigen 
Frist zulässig. Der Austretende hat für das laufende Geschäftsjahr (Kalenderjahr) den 
Jahresbeitrag noch zu entrichten. 

3  Aus wichtigen Gründen kann der Vorstand ein Mitglied ausschliessen. Diesem steht das 
Recht zu, an die Mitgliederversammlung zu rekurrieren. 

4  Austretende und ausgeschlossene Mitglieder verlieren alle Ansprüche an die Gesellschaft. 
 
 
 
 
 

 
....................................................... ..............................................................................  
 
Beitritt als Fachmitglied  Einzelmitgliedschaft  Institution  
(Wir bitten die Institutionen Ihre(n) Vertreter/in auf der Rückseite namentlich zu bestimmen.) 
 

Referenzen: gilt (siehe Art.4, Abs.2 nur für Fachmitglieder einzeln) 
Referenz 1 .....................................................................................................  

Referenz 2 .....................................................................................................  

 

Beitritt als Fördermitglied  Einzelmitgliedschaft  Institution  
(Wir bitten die Institutionen Ihre(n) VertreterIn auf der Rückseite namentlich zu bestimmen.) 
 

mein/unser Jahresbeitrag: Fr. ................................... 
 
Bulletin "Aphasie und verwandte Gebiete"  mit Abonnement   ohne Abonnement 


